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(54) TRAGBARE WERKZEUGMASCHINE

(57) Die Erfindung geht aus von einer tragbaren
Werkzeugmaschine, insbesondere von einer Handho-
belmaschine, mit zumindest einer Werkstiickanlageein-
heit (12), die zumindest eine Werkstlickanlageflache (14,
16) aufweist, und mit zumindest einer Handgriffeinheit
(18), die zumindest einen Haupthandgriff (20) aufweist.

Eswird vorgeschlagen, dass der Haupthandgriff (20)

52

zumindest einen Maximalabstandspunkt (22) aufweist,
der, betrachtet entlang einer zumindestim Wesentlichen
senkrecht zu der zumindest einen Werkstlickanlagefla-
che (14, 16) verlaufenden Richtung (24), einen maxima-
len Abstand (26) zu der zumindest einen Werkstlickan-
lageflache (14, 16) aufweist, der kleiner ist als 150 mm.

~26,34
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Beschreibung
Stand der Technik

[0001] Aus DE 198 53 374 B4 ist bereits eine tragbare
Werkzeugmaschine, insbesondere eine Handhobelma-
schine, miteiner Werkstlickanlageeinheit, die eine Werk-
stlickanlageflache aufweist, und mit einer Handgriffein-
heit bekannt, die einen Haupthandgriff aufweist.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer tragbaren
Werkzeugmaschine, insbesondere von einer Handho-
belmaschine, mit zumindest einer Werkstiickanlageein-
heit, die zumindest eine Werkstiickanlageflache auf-
weist, und mit zumindest einer Handgriffeinheit, die zu-
mindest einen Haupthandgriff aufweist.

[0003] Es wird vorgeschlagen, dass der Haupthand-
griff zumindest einen Maximalabstandspunkt aufweist,
der, betrachtet entlang einer zumindest im Wesentlichen
senkrecht zu der zumindest einen Werkstiickanlagefla-
che verlaufenden Richtung, einen maximalen Abstand
zu der zumindest einen Werkstlickanlageflache auf-
weist, der kleiner ist als 150 mm. Der Ausdruck "im We-
sentlichen senkrecht" soll hier insbesondere eine Aus-
richtung einer Richtung relativ zu einer Bezugsrichtung
definieren, wobei die Richtung und die Bezugsrichtung,
insbesondere in einer Ebene betrachtet, einen Winkel
von 90° einschlieBen und der Winkel eine maximale Ab-
weichung voninsbesonderekleiner als 8°, vorteilhaft klei-
ner als 5° und besonders vorteilhaft kleiner als 2° auf-
weist. Unter einem "Maximalabstandspunkt des Haupt-
handgriffs" soll hier insbesondere ein auf dem Haupt-
handgriff befindlicher Punkt verstanden werden, der, be-
trachtet entlang der zumindest im Wesentlichen senk-
recht zur Werkstiickanlageflache verlaufenden Rich-
tung, im Vergleich zu weiteren auf dem Haupthandgriff
befindlichen Punkten den gréRten Abstand zur Werk-
stlickanlageflache aufweist. Besonders bevorzugtist der
Maximalabstandspunkt auf einer Handauflageflache,
insbesondere auf einer Handinnenflachenauflageflache,
des Haupthandgriffs angeordnet. Somit ist der Maximal-
abstandspunkt bevorzugt auf einer der Werkstlickanla-
geflache abgewandten Seite des Haupthandgriffs ange-
ordnet. Unter einem "Haupthandgriff" soll hier insbeson-
dere ein Handgriff verstanden werden, der bei einer ord-
nungsgemalen Handhabung der tragbaren Werkzeug-
maschine zu einer Fiihrung der tragbaren Werkzeugma-
schine nutzbar ist und an dem ein GroRteil einer Fih-
rungskraft von einem Bediener zur Fihrung der tragba-
ren Werkzeugmaschine abstiitzbar ist. Besonders
bevorzugt ist eine Bedieneinheit, insbesondere zumin-
dest ein beweglich gelagertes Bedienelement der Bedie-
neinheit zu einer Inbetriebnahme der tragbaren Werk-
zeugmaschine, am Haupthandgriff angeordnet. Somitist
bevorzugt die Bedieneinheit bei einem Greifen des
Haupthandgriffs von einem Bediener betatigbar. Der
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Haupthandgriff ist vorzugsweise als Bligelhandgriff aus-
gebildet. Somit ist der Haupthandgriff mit zwei sich ab-
gewandten Enden des Haupthandgriffs mit einem Werk-
zeugmaschinengehause der tragbaren Werkzeugma-
schine verbunden, insbesondere einteilig mit dem Werk-
zeugmaschinengehduse ausgebildet. Vorzugsweise
weist der Haupthandgriff eine ovalférmige Querschnitts-
form mit abgeflachten Seiten auf. Es ist jedoch auch
denkbar, dass der Haupthandgriff eine ellipsenférmige
Querschnittsform, eine runde Querschnittsform oder ei-
ne andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Querschnittsform aufweist. Unter einer "Bedieneinheit"
soll hier insbesondere eine Einheit verstanden werden,
die zumindest ein Bauteil aufweist, das direkt von einem
Bediener betatigbar ist und die dazu vorgesehen ist,
durch eine Betatigung und/oder durch eine Eingabe von
Parametern einen Prozess und/oder einen Zustand einer
mit der Bedieneinheit gekoppelten Einheit der tragbaren
Werkzeugmaschine zu beeinflussen und/oder zu an-
dern. Unter "vorgesehen" soll insbesondere speziell pro-
grammiert, ausgelegt und/oder ausgestattet verstanden
werden. Darunter, dass ein Element und/oder eine Ein-
heit zu einer bestimmten Funktion vorgesehen sind/ist,
sollinsbesondere verstanden werden, dass das Element
und/oder die Einheit diese bestimmte Funktion in zumin-
dest einem Anwendungs- und/oder Betriebszustand er-
fullen/erfillt und/oder ausfiihren/ausflhrt.

[0004] Unter einer "tragbaren Werkzeugmaschine"
soll hier insbesondere eine Werkzeugmaschine zu einer
Bearbeitung von Werkstiicken verstanden werden, die
von einem Bediener transportmaschinenlos transportiert
werden kann. Die tragbare Werkzeugmaschine weist
insbesondere eine Masse auf, die kleiner ist als 40 kg,
bevorzugt kleiner ist als 10 kg und besonders bevorzugt
kleiner ist als 5 kg. Besonders bevorzugt ist die tragbare
Werkzeugmaschine als Handhobelmaschine ausgebil-
det. Esistjedoch auch denkbar, dass die tragbare Werk-
zeugmaschine eine andere, einem Fachmann als sinn-
voll erscheinende Ausgestaltung aufweist, wie beispiels-
weise eine Ausgestaltung als Stichsdgemaschine, als
Oberfrasenmaschine o. dgl.

[0005] Der Begriff "Werkstlickanlageeinheit" soll hier
insbesondere eine Einheit der tragbaren Werkzeugma-
schine definieren, die wahrend einer Bearbeitung eines
Werkstiicks mittels der tragbaren Werkzeugmaschine
bei einer ordnungsgemaflen Handhabung der tragbaren
Werkzeugmaschine an dem Werkstlick anliegt und/oder
auf dem Werkstuck aufliegt, insbesondere mitder zumin-
dest einen Werkstlickanlageflache der Werkstlickanla-
geeinheit, und die dazu vorgesehen ist, die tragbare
Werkzeugmaschine wahrend einer Bearbeitung des
Werkstiicks auf dem Werkstiick abzustiitzen. Besonders
bevorzugt ist die Werkstlickanlageeinheit als FuRRplatte,
als Gleitschuh und/oder als Grundplatte ausgebildet.
Vorzugsweise gleitet die tragbare Werkzeugmaschine
wahrend einer Bearbeitung eines Werkstiicks mittels der
Werkstiickanlageeinheit, insbesondere mit der zumin-
dest einen Werkstlickanlageflache der Werkstlickanla-
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geeinheit, auf einer Oberflaiche des zu bearbeitenden
Werkstlicks.

[0006] Vorteilhafterweise weist die tragbare Werk-
zeugmaschine eine maximale Langserstreckung und ei-
ne maximale Hohenerstreckung auf, wobei ein Verhalt-
nis der maximalen Langserstreckung zur maximalen Ho-
henerstreckung kleiner ist als 2,5. Bevorzugt ist das Ver-
haltnis der maximalen Langserstreckung zur maximalen
Hoéhenerstreckung kleiner als 2,4. Die maximale Langs-
erstreckung verlauft besonders bevorzugt zumindest im
Wesentlichen parallel zu der zumindest einen Werk-
stlickanlageflache und zumindestim Wesentlichen senk-
rechtzu einer Bewegungsachse, insbesondere einer Ro-
tationsachse, einer Einsatzwerkzeugeinheit der tragba-
ren Werkzeugmaschine. Vorzugsweise ist die maximale
Langserstreckung bei einer Ausgestaltung der tragbaren
Werkzeugmaschine als kabelgebundenbetriebene
Werkzeugmaschine kleiner als 350 mm, bevorzugt klei-
ner als 320 mm und besonders bevorzugt kleiner als 300
mm. Insbesondere ist die maximale Langserstreckung
bei einer Ausgestaltung der tragbaren Werkzeugmaschi-
ne als akkubetriebene Werkzeugmaschine kleiner als
280 mm, bevorzugt kleiner als 250 mm und besonders
bevorzugt kleiner als 220 mm. Hierbei weist bevorzugt
eine beweglich gelagerte Werkstiickanlageflache der
Werkstlickanlageeinheit insbesondere eine maximale
Langserstreckung auf, die kleiner ist als 100 mm, bevor-
zugt kleiner ist als 80 mm und besonders bevorzugt klei-
neristals 70 mm. Eine relativ zum Werkzeugmaschinen-
gehause ortsfeste Werkstlickanlageflache der Werk-
stlickanlageeinheit weist insbesondere eine maximale
Langserstreckung auf, die kleiner ist als 150 mm, bevor-
zugt kleiner ist als 130 mm und besonders bevorzugt
kleiner ist als 120 mm. Ferner verlauft die maximale Ho-
henerstreckung vorzugsweise zumindest im Wesentli-
chen senkrecht zu der zumindest einen Werkstuickanla-
geflache. Besonders bevorzugt wird die maximale H6-
henerstreckung von dem maximalen Abstand des Maxi-
malabstandspunkts zur Werkstiickanlageflache gebil-
det. Insbesondere ist die maximale Hohenerstreckung
kleiner als 180 mm, bevorzugt kleiner als 150 mm und
besonders bevorzugtkleinerals 140 mm. Ferner umfasst
die tragbare Werkzeugmaschine vorzugsweise eine ma-
ximale Breitenerstreckung, die zumindest im Wesentli-
chen parallel zu der zumindest einen Werkstiickanlage-
flache und zumindest im Wesentlichen parallel zur Be-
wegungsachse, insbesondere der Rotationsachse, der
Einsatzwerkzeugeinheit der tragbaren Werkzeugma-
schine verlauft. Insbesondere ist die maximale Breite-
nerstreckung kleiner als 140 mm, bevorzugt kleiner als
120 mm und besonders bevorzugt kleiner als 100 mm.
In einer ganz besonders bevorzugten Ausgestaltung der
tragbaren Werkzeugmaschine ist die maximale Breite-
nerstreckung vorzugsweise kleiner als 60 mm. Bevor-
zugt ist insbesondere ein Verhaltnis der maximalen
Langserstreckung zur maximalen Breitenerstreckung
kleiner als 2,5, bevorzugt kleiner als 2,4 und besonders
bevorzugt kleiner als 2,3.
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[0007] Mittels der erfindungsgemafen Ausgestaltung
ist der Haupthandgriff vorzugsweise nahe an der zumin-
dest einen Werkstlickanlageflache angeordnet. Somit
kannvorteilhaft eine besonders kompakte Ausgestaltung
der tragbaren Werkzeugmaschine erreicht werden. Es
kann somit vorteilhaft eine prazise Fiihrung und ein er-
midungsfreies Handhaben der tragbaren Werkzeugma-
schine Uber einen langen Zeitraum erreicht werden. Zu-
dem kann vorteilhaft eine Bearbeitung von Werkstiicken
an schwer zuganglichen Orten ermdglicht werden. Zu-
dem kann eine komfortable Handhabung der tragbaren
Werkzeugmaschine erreicht werden.

[0008] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass der
Maximalabstandspunkt, betrachtet entlang der zumin-
dest im Wesentlichen senkrecht zu der zumindest einen
Werkstiickanlageflache verlaufenden Richtung, einen
maximalen Abstand zu der zumindest einen Werksttick-
anlageflache aufweist, der kleiner ist als 120 mm. Bevor-
zugt ist der maximale Abstand des Maximalabstands-
punkts zu der zumindest einen Werkstlickanlageflache,
betrachtet entlang der zumindest im Wesentlichen senk-
recht zu der zumindest einen Werkstiickanlageflache
verlaufenden Richtung, kleiner als 110 mm und beson-
ders bevorzugt kleiner als 100 mm. Hierdurch kann be-
sonders vorteilhaft eine kompakte Ausgestaltung der
tragbaren Werkzeugmaschine realisiert werden.

[0009] Ferner wird vorgeschlagen, dass die tragbare
Werkzeugmaschine zumindest eine zumindest im We-
sentlichen parallel zu der zumindest einen Werkstiick-
anlageflache verlaufende Schwerpunktachse, die, be-
trachtet entlang der zumindest im Wesentlichen senk-
recht zu der zumindest einen Werkstiickanlageflache
verlaufenden Richtung, einen maximalen Abstand zum
Maximalabstandspunkt aufweist, der kleiner ist als 90
mm. Insbesondere weist die Schwerpunktachse, be-
trachtet entlang der zumindest im Wesentlichen senk-
recht zu der zumindest einen Werkstiickanlageflache
verlaufenden Richtung, einen maximalen Abstand relativ
zum Maximalabstandspunkt auf, der kleiner ist als 70
mm, bevorzugt kleiner ist als 50 mm und besonders be-
vorzugt kleiner ist als 40 mm. Die Schwerpunktachse
weist bei einer Ausgestaltung der tragbaren Werkzeug-
maschine als akkubetriebene Werkzeugmaschine ganz
besonders bevorzugt, betrachtet entlang der zumindest
im Wesentlichen senkrecht zu der zumindest einen
Werkstiickanlageflache verlaufenden Richtung, einen
maximalen Abstand relativ zum Maximalabstandspunkt
auf, dereinen Wert zwischen 40 mm und 50 mm aufweist.
Bei einer Ausgestaltung der tragbaren Werkzeugmaschi-
ne als kabelgebundenbetriebene Werkzeugmaschine
weist die Schwerpunktachse, betrachtet entlang der zu-
mindest im Wesentlichen senkrecht zu der zumindest
einen Werkstlickanlageflache verlaufenden Richtung,
ganz besonders bevorzugt einen maximalen Abstand re-
lativ zum Maximalabstandspunkt auf, der einen Wert zwi-
schen 32 mm und 45 mm aufweist. Unter einer "Schwer-
punktachse" soll hier insbesondere eine Achse verstan-
den werden, die durch den Schwerpunkt der tragbaren
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Werkzeugmaschine verlauft und insbesondere in einer
zumindest im Wesentlichen parallel zu der zumindest ei-
nen Werkstlickanlageflache verlaufenden Ebene ange-
ordnet ist. Unter "im Wesentlichen parallel" soll hier ins-
besondere eine Ausrichtung einer Richtung relativ zu ei-
ner Bezugsrichtung, insbesondere in einer Ebene, ver-
standen werden, wobei die Richtung gegentiber der Be-
zugsrichtung eine Abweichung insbesondere kleiner als
30°, vorteilhaft kleiner als 15° und besonders vorteilhaft
kleiner als 10° aufweist. Besonders bevorzugt verlauft
die Schwerpunktachse parallel zu der zumindest einen
Werkstlickanlageflache. Mittels der erfindungsgemafen
Ausgestaltung kann vorteilhaft eine nahe Anordnung des
Haupthandgriffs relativ zu einem Schwerpunkt der trag-
baren Werkzeugmaschine erreicht werden. Hierdurch
kann vorteilhaft ein kurzer Hebelarm von dem Haupt-
handgriff zu dem Schwerpunkt realisiert werden. Dreh-
momente, die ein Bediener wahrend einer Bearbeitung
mit der tragbaren Werkzeugmaschine abstlitzen muss,
sind somit vorteilhaft gering. Somit kann vorteilhaft ein
ermudungsfreies Arbeiten mit der tragbaren Werkzeug-
maschine Uber einen langen Zeitraum realisiert werden.
Zudem kann vorteilhaft eine besonders komfortable Nut-
zung der tragbaren Werkzeugmaschine, insbesondere
bei einer Ausgestaltung des Haupthandgriffs als Bligel-
handgriff, hinsichtlich eines Arbeitsverfahrens fir eine
seitliche Bearbeitung, insbesondere eines Seitenkanten-
bearbeitungsverfahrens, eines Werkstlicks erreicht wer-
den, wobei ein Schwerpunkt der tragbaren Werkzeug-
maschine vorteilhaft nahe am Haupthandgriff angeord-
net ist, insbesondere nahe an einem Bedienelement ei-
ner Eintauchtiefeneinstelleinheit der tragbaren Werk-
zeugmaschine. Es tritt somit infolge der erfindungsge-
maflen Ausgestaltung der tragbaren Werkzeugmaschi-
ne lediglich ein voreilhaft geringes Moment auf, das von
einem Bediener bei einer seitlichen Bearbeitung, insbe-
sondere eine Seitenkantenbearbeitung, eines Werk-
stlicks am Haupthandgriff abstitzbar ist. Insbesondere
istdas Moment hierbei kleiner als 2 Nm, bevorzugtkleiner
als 1 Nm, besonders bevorzugt kleiner als 0,4 Nm und
ganz besonders bevorzugt kleiner als 0,35 Nm.

[0010] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
tragbare Werkzeugmaschine zumindest die Schwer-
punktachse und zumindest eine Antriebseinheit auf-
weist, die, betrachtet entlang der zumindest im Wesent-
lichen senkrecht zu der zumindest einen Werkstlickan-
lageflache verlaufenden Richtung, zumindest zu einem
Grolteil oberhalb der Schwerpunktachse angeordnetist.
Unter dem Ausdruck "zumindest zu einem Grof3teil ober-
halb der Schwerpunktachse angeordnet" soll hier insbe-
sondere eine Anordnung eines Elements und/oder einer
Einheit verstanden werden, wobei insbesondere zumin-
dest mehr als 60 %, bevorzugt mehr als 75 % und be-
sonders bevorzugt mehr als 90 % eines Gesamtvolu-
mens des Elements und/oder der Einheit, betrachtet ent-
lang einer ausgehend von der zumindest einen Werk-
stlickanlageflache in Richtung des Haupthandgriffs ge-
richteten Richtung, oberhalb einer gedachten Ebene, in
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der die Schwerpunktachse verlauft, angeordnetsind. So-
mit sind insbesondere 60 %, bevorzugt mehr als 75 %
und besonders bevorzugt mehr als 90 % eines Gesamt-
volumens der Antriebseinheit, betrachtet entlang der
ausgehend von der zumindest einen Werkstiickanlage-
flache in Richtung des Haupthandgriffs gerichteten Rich-
tung, oberhalb der gedachten Ebene, in der die Schwer-
punktachse verlauft, angeordnet. Besonders bevorzugt
ist die Antriebseinheit als Elektromotoreinheit ausgebil-
det. Esistjedoch auch denkbar, dass die Antriebseinheit
eine andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Ausgestaltung aufweist, wie beispielsweise eine Ausge-
staltung als eine Brennkraftmotoreinheit, als eine Hyb-
ridmotoreinheit 0. dgl. Die Antriebseinheit weist bei einer
Ausgestaltung der tragbaren Werkzeugmaschine als ak-
kubetriebene Werkzeugmaschine vorzugsweise zumin-
dest eine Leistung von 200 W auf, bevorzugt zumindest
eine Leistung von 240 W. Die Antriebseinheit weist bei
einer Ausgestaltung der tragbaren Werkzeugmaschine
als kabelgebundenbetriebene Werkzeugmaschine vor-
zugsweise zumindest eine Leistung von 500 W auf, be-
vorzugt zumindest eine Leistung von 800 W. Mittels der
erfindungsgeméafen Ausgestaltung kann besonders vor-
teilhaft ein Schwerpunkt der tragbaren Werkzeugma-
schine in Richtung des Haupthandgriffs verlagert wer-
den. Somit ist ein maximaler Abstand des Haupthand-
griffs besonders bevorzugt gering, um einen kurzen He-
belarm zwischen Schwerpunkt und Haupthandgriff zu
realisieren. Somit kann vorteilhaft ein besonders ermu-
dungsfreies Arbeiten mit der tragbaren Werkzeugma-
schine Uber einen langen Zeitraum ermdglicht werden.

[0011] Ferner wird vorgeschlagen, dass die tragbare
Werkzeugmaschine zumindest die Antriebseinheit um-
fasst, die zumindest eine Antriebsachse, insbesondere
eine Rotationsachse eines Rotors der Antriebseinheit,
aufweist, die, betrachtet entlang der zumindest im We-
sentlichen senkrecht zu der zumindest einen Werkstuick-
anlageflache verlaufenden Richtung, einen minimalen
Abstand zu der zumindest einen Werkstlickanlageflache
aufweist, der grofRer ist als 45 mm. Bevorzugt ist der mi-
nimale Abstand der Antriebsachse zu der zumindest ei-
nen Werkstlickanlageflache gréRer als 50 mm und be-
sonders bevorzugt gréRer als 60 mm. Insbesondere
weist die Antriebsachse, betrachtet entlang der zumin-
dest im Wesentlichen senkrecht zu der zumindest einen
Werkstiickanlageflache verlaufenden Richtung, einen
maximalen Abstand zu der zumindest einen Werkstick-
anlageflache auf, der kleiner ist als 150 mm, bevorzugt
kleiner ist als 130 mm und besonders bevorzugt kleiner
ist als 110 mm. Mittels der erfindungsgemafien Ausge-
staltung kann besonders konstruktiv einfach eine Anord-
nung der Antriebseinheit in einem Nahbereich des
Haupthandgriffs ermoglicht werden.

[0012] Zudem wird vorgeschlagen, dass die tragbare
Werkzeugmaschine zumindest die Einsatzwerkzeugein-
heit und zumindest die Antriebseinheit zu einem Antrieb
der Einsatzwerkzeugeinheit umfasst, wobei die Antriebs-
einheit, betrachtet entlang der zumindest im Wesentli-
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chen senkrecht zu der zumindest einen Werkstuickanla-
geflache verlaufenden Richtung, zu einem Grof3teil ober-
halb der Einsatzwerkzeugeinheit angeordnet ist. Unter
dem Ausdruck "zumindest zu einem Grof3teil oberhalb
der Einsatzwerkzeugeinheit angeordnet" soll hier insbe-
sondere eine Anordnung eines Elements und/oder einer
Einheit verstanden werden, wobei insbesondere zumin-
dest mehr als 60 %, bevorzugt mehr als 75 % und be-
sonders bevorzugt mehr als 90 % eines Gesamtvolu-
mens des Elements und/oder der Einheit, betrachtet ent-
lang einer ausgehend von der zumindest einen Werk-
stlickanlageflache in Richtung des Haupthandgriffs ge-
richteten Richtung, oberhalb einer gedachten Ebene, die
die Einsatzwerkzeugeinheit in einem Punkt bertihrt oder
schneidet, der betrachtet entlang der zumindest im We-
sentlichen senkrecht zu der zumindest einen Werkstutck-
anlageflache verlaufenden Richtung, einen maximalen
Abstand zu der zumindest einen Werkstiickanlageflache
aufweist, angeordnet sind. Somit sind insbesondere
mehr als 60 %, bevorzugt mehr als 75 % und besonders
bevorzugt mehr als 90 % eines Gesamtvolumens der
Antriebseinheit, betrachtet entlang einer ausgehend von
der zumindest einen Werkstlickanlageflache in Richtung
des Haupthandgriffs gerichteten Richtung, oberhalb der
die Einsatzwerkzeugeinheit in zumindest einem Punkt
beriihrende Ebene, angeordnet. Besonders bevorzugt
ist die Einsatzwerkzeugeinheit als Hobelmessereinheit
ausgebildet. Mittels der erfindungsgemafRen Ausgestal-
tung kann besonders konstruktiv einfach eine Anordnung
des Schwerpunkts der tragbaren Werkzeugmaschine in
einem Nahbereich des Haupthandgriffs erreicht werden.
[0013] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
tragbare Werkzeugmaschine zumindest die Antriebsein-
heit umfasst, welche zumindest die Antriebsachse auf-
weist, die eine Haupterstreckungsachse des Haupthand-
griffs schneidet. Besonders bevorzugt verlauft die Haup-
terstreckungsachse des Haupthandgriffs zumindest im
Wesentlichen parallel zu der zumindest einen Werk-
stlickanlageflache. Vorzugsweise sind die Antriebsach-
se und die Haupterstreckungsachse in einer gemeinsa-
men Ebene angeordnet, die sich zumindest im Wesent-
lichen parallel zu der zumindest einen Werkstlickanla-
geflache erstreckt. Mittels der erfindungsgemaflen Aus-
gestaltung kann vorteilhaft ein Abstand zwischen der An-
triebseinheitund dem Haupthandgriff, betrachtet entlang
der zumindest im Wesentlichen senkrecht zu der zumin-
dest einen Werkstlickanlageflache verlaufenden Rich-
tung, gering gehalten werden. Somit kann ein Schwer-
punkt der tragbaren Werkzeugmaschine konstruktiv ein-
fach in einem Nahbereich des Haupthandgriffs angeord-
net werden, um eine kompakte Ausgestaltung und somit
eine bedienerfreundliche Handhabung der tragbaren
Werkzeugmaschine zu erreichen.

[0014] Ferner wird vorgeschlagen, dass die tragbare
Werkzeugmaschine zumindest die Antriebseinheit um-
fasst, die als EC-Motoreinheit ausgebildet ist. Hierdurch
kann besonders vorteilhafteine kompakte Ausgestaltung
der tragbaren Werkzeugmaschine positiv beeinflusst
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werden, ohne Leistungsverluste der tragbaren Werk-
zeugmaschine hinnehmen zu missen. Somit kann vor-
teilhaft zugleich eine kompakte Ausgestaltung und auch
eine leistungsstarke Ausgestaltung der tragbaren Werk-
zeugmaschine erreicht werden.

[0015] Zudem wird vorgeschlagen, dass die tragbare
Werkzeugmaschine zumindest die Einsatzwerkzeugein-
heit und zumindest eine Werkstiickabtragabfiihrungs-
einheit umfasst, die, betrachtet entlang einer zumindest
im Wesentlichen parallel zu der zumindest einen Werk-
stlickanlageflache verlaufenden Richtung, vor der Ein-
satzwerkzeugeinheit angeordnet ist, insbesondere be-
trachtet entlang einer entgegengesetzt zu einer Bearbei-
tungsrichtung der tragbaren Werkzeugmaschine verlau-
fenden Richtung. Unter einer "Werkstlickabtragabfiih-
rungseinheit" soll hierinsbesondere eine Einheit verstan-
den werden, die dazu vorgesehen ist, Werkstiickpartikel,
die mittels der Einsatzwerkzeugeinheit abtragbar sind,
nach einem Abtrag aus einem Einsatzwerkzeugeinheits-
aufnahmebereich, insbesondere aus dem Werkzeugma-
schinengehause der tragbaren Werkzeugmaschine, her-
aus zu férdern, und/oder wahrend einer Férderung aus
dem Werkzeugmaschinengehduse die abgetragenen
Werkstiickpartikel zu filhren. Bevorzugt ist die Werk-
stlickabtragabfiihrungseinheit als Spanauswurfeinheit
ausgebildet. Vorzugsweise ist zumindest ein Teilbereich
der zumindest einen beweglich gelagerten Werkstiick-
anlageflache als Spanleitstufe der Werkstiickabtragab-
fuhrungseinheit ausgebildet. Mittels der erfindungsge-
mafRen Anordnung der Werkstlickabtragabfiihrungsein-
heit vor der Einsatzwerkzeugeinheit kann vorteilhaft eine
Rotationsenergie der Einsatzwerkzeugeinheit zu einem
Ausbringen, insbesondere zu einem Auswerfen, von
Werkstiickabtrag genutzt werden. Es kann somit vorteil-
haft ein Einsatz eines Zusatzlufters vermieden werden.
Zudem kann vorteilhaft eine besonders platzsparende
Anordnung der Werkstlickabtragabfiihrungseinheit an
der tragbaren Werkzeugmaschine erreicht werden, da
auf lange Abfiihrungskanale verzichtet werden kann.
Dies hat voreilhaft einen positiven Effekt auf die Kom-
paktheit der tragbaren Werkzeugmaschine.

[0016] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
tragbare Werkzeugmaschine zumindest eine Energie-
speicheraufnahmeeinheit umfasst, die zum Grofteil im
Haupthandgriff angeordnet ist. Hierbei ist die Energie-
speicheraufnahmeeinheit vorzugsweise von zumindest
einer den Haupthandgriff bildenden Gehdusewandung
umschlossen, insbesondere einteilig mit dieser ausge-
bildet. Besonders bevorzugt ist die Energiespeicherauf-
nahmeeinheit dazu vorgesehen, eine als Akkumulator-
einheit ausgebildete Energiespeichereinheit aufzuneh-
men. Hierbei ist die Energiespeichereinheit vorzugswei-
se l6sbar an der Energiespeicheraufnahmeeinheit anor-
denbar. Unter dem Ausdruck "zum Grofteil im Haupt-
handgriff angeordnet” soll hier insbesondere eine Anord-
nung eines Elements und/oder einer Einheit im Haupt-
handgriff verstanden werden, wobei insbesondere
zumindest mehr als 60 %, bevorzugt mehr als 75 % und
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besonders bevorzugt mehr als 90 % eines Gesamtvolu-
mens des Elements und/oder der Einheit, innerhalb des
Haupthandgriffs angeordnet sind. Mittels der erfindungs-
gemalen Ausgestaltung kann eine vorteilhafte Anord-
nung einer Energiespeichereinheit ermdglicht werden,
mittels derer eine kompakte Ausgestaltung der erfin-
dungsgemalien tragbaren Werkzeugmaschine beson-
ders positiv beeinflussbar ist. Zudem kann eine an der
Energiespeicheraufnahmeeinheit angeordnete Energie-
speichereinheit vorteilhaft mittels einer Anordnung im
Haupthandgriff geschiitzt werden.

[0017] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Energie-
speicheraufnahmeeinheit zumindest ein Energiespei-
cherfiihrungselement aufweist, das eine zumindest im
Wesentlichen parallel zu der zumindest einen Werk-
stlickanlageflache verlaufende Haupterstreckung auf-
weist. Infolge einer zumindest im Wesentlichen paralle-
len Ausrichtung des Energiespeicherfihrungselements
und der zumindest einen Werkstiickanlageflache kann
vorteilhaft eine kompakte Ausgestaltung der tragbaren
Werkzeugmaschine beglinstigt werden. Zudem ist vor-
teilhaft eine Einschubbewegung der Energiespeicher-
einheit entlang einer zumindest im Wesentlichen parallel
zu der zumindest einen Werkstlickanlageflache verlau-
fenden Anordnungsbewegung, insbesondere Einschub-
bewegung, realisierbar.

[0018] Zudem wird ein Werkzeugmaschinensystem
mit zumindest einer erfindungsgemaRen tragbaren
Werkzeugmaschine und mit zumindest der Energiespei-
chereinheit, die in einem an der tragbaren Werkzeugma-
schine angeordneten Zustand, betrachtet entlang der zu-
mindest im Wesentlichen senkrecht zur Werkstlickanla-
geflache verlaufenden Richtung, zumindest im Wesent-
lichen vollstandig, insbesondere vollstéandig, oberhalb
der Schwerpunktachse der tragbaren Werkzeugmaschi-
ne angeordnet ist, vorgeschlagen. Hierbei ist die Ener-
giespeichereinheit vorzugsweise in einem an der Ener-
giespeicheraufnahmeeinheit angeordneten Zustand zu-
mindest im Wesentlichen parallel zur Schwerpunkachse
ausgerichtet. Somit kann vorteilhaft eine kompakte Aus-
gestaltung der tragbaren Werkzeugmaschine erreicht
werden. Zudem kann die Energiespeichereinheit als
Ausgleichsgewicht zur Werkstlickanlageeinheit genutzt
werden.

[0019] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Werkzeugmaschinensystem eine maximale Gesamt-
masse aufweist, die kleiner ist als 1,5 kg. Hierbei weist
die tragbare Werkzeugmaschine vorzugsweise eine ma-
ximale Gesamteinzelmasse auf, die kleiner ist als 1 kg.
Insbesondere weist die Energiespeichereinheit eine ma-
ximale Gesamteinzelmasse auf, die kleiner ist als 0,5 kg.
Bei einer alternativen Ausgestaltung der tragbaren Werk-
zeugmaschine als kabelgebundenbetriebene Werk-
zeugmaschine weist die tragbare Werkzeugmaschine
vorzugsweise eine maximale Gesamtmasse auf, die klei-
ner ist als 2,5 kg. Mittels der erfindungsgemafRen Aus-
gestaltung kann vorteilhaft ein ermiidungsfreies Arbeiten
mit der tragbaren Werkzeugmaschine tber einen langen
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Zeitraum ermdglicht werden, da ein Bediener geringen
Belastungen ausgesetzt wird.

[0020] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Werk-
zeugmaschinensystem eine maximale Langserstre-
ckung aufweist, die kleiner ist als 230 mm. Somit kann
besonders vorteilhaft ein kompakt und gut zu handha-
bendes Werkzeugmaschinensystem realisiert werden.
[0021] Die erfindungsgemalRe tragbare Werkzeugma-
schine und/oder das erfindungsgemale Werkzeugma-
schinensystem sollen/soll hierbei nicht auf die oben be-
schriebene Anwendung und Ausfilhrungsform be-
schrankt sein. Insbesondere koénnen/kann die erfin-
dungsgemale tragbare Werkzeugmaschine und/oder
das erfindungsgemafe Werkzeugmaschinensystem zu
einer Erfillung einer hierin beschriebenen Funktionswei-
se eine von einer hierin genannten Anzahl von einzelnen
Elementen, Bauteilen und Einheiten abweichende An-
zahl aufweisen. Zudem sollen bei den in dieser Offenba-
rung angegebenen Wertebereichen auch innerhalb der
genannten Grenzen liegende Werte als offenbart und als
beliebig einsetzbar gelten.

Zeichnung

[0022] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein
Ausfihrungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Anspriiche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmaRigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.

[0023] Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemafien
Werkzeugmaschinensystems mit einer erfin-
dungsgemalien tragbaren Werkzeugmaschine
und mit einer Energiespeichereinheit in einer
schematischen Darstellung,

Fig.2 eine Draufsicht des erfindungsgemafRen Werk-
zeugmaschinensystems in einer schemati-
schen Darstellung und

Fig. 3 eine Schnittansicht der erfindungsgemafien

tragbaren Werkzeugmaschine in einer sche-
matischen Darstellung.

Beschreibung des Ausfiihrungsbeispiels

[0024] Figur 1 zeigt ein Werkzeugmaschinensystem
52 mit zumindest einer tragbaren Werkzeugmaschine 10
und mit zumindest einer Energiespeichereinheit 54. Das
Werkzeugmaschinensystem 52 weist eine maximale Ge-
samtmasse auf, die kleiner ist als 1,5 kg. Hierbei weist
die tragbare Werkzeugmaschine 10 eine maximale Ge-
samteinzelmasse auf, die kleiner ist als 1 kg. Die Ener-
giespeichereinheit 54 weist eine maximale Gesamtein-
zelmasse auf, die kleiner ist als 0,5 kg. Hierbei ist die
Energiespeichereinheit 54 als Akkumulatoreinheit aus-
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gebildet. Zudem ist die Energiespeichereinheit 54 ab-
nehmbar an der tragbaren Werkzeugmaschine 10 anor-
denbar. Hierzu umfasst die tragbare Werkzeugmaschine
10 zumindest eine Energiespeicheraufnahmeeinheit 48,
mittels derer die Energiespeichereinheit 54 auf eine, ei-
nem Fachmann bereits bekannte Art und Weise an der
tragbaren Werkzeugmaschine 10 anordenbar und/oder
fixierbar ist. Die Energiespeichereinheit 54 ist in einem
an der tragbaren Werkzeugmaschine 10 angeordneten
Zustand, betrachtet entlang einer zumindest im Wesent-
lichen, insbesondere vollstandig, senkrecht zu einer
Werkstlckanlageflache 14 einer Werkstiickanlageein-
heit 12 der tragbaren Werkzeugmaschine 10 verlaufen-
den Richtung 24, zumindestim Wesentlichen vollstandig
oberhalb einer Schwerpunktachse 28 der tragbaren
Werkzeugmaschine 10 angeordnet. Die tragbare Werk-
zeugmaschine 10 ist somit als akkubetriebene tragbare
Werkzeugmaschine ausgebildet. Es ist jedoch auch
denkbar, dass die tragbare Werkzeugmaschine 10 in ei-
ner alternativen, hier nicht ndher dargestellten Ausge-
staltung als kabelgebundenbetriebene tragbare Werk-
zeugmaschine ausgebildet ist.

[0025] Die tragbare Werkzeugmaschine 10 ist als
Handhobelmaschine ausgebildet. Somit umfasst die
tragbare Werkzeugmaschine 10 zumindest die Werk-
stlickanlageeinheit 12, die zumindest die Werkstlickan-
lageflache 14 aufweist, und zumindest eine Handgriffe-
inheit 18, die zumindest einen Haupthandgriff 20 auf-
weist. Die Werkstiickanlageeinheit 12 umfasst insge-
samt zumindest zwei Werkstiickanlageflachen 14, 16.
Die Werkstiickanlageflachen 14, 16 verlaufen zumindest
im Wesentlichen, insbesondere vollstéandig, parallel zu-
einander. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Werk-
stlickanlageeinheit 12 eine von zwei abweichende An-
zahl an Werkstiickanlageflachen 14, 16 aufweist. Eine
der Werkstlickanlageflachen 14, 16 ist hierbei beweglich
an einem Werkzeugmaschinengehduse 56 der tragba-
ren Werkzeugmaschine 10 gelagert. Die andere der
Werkstlckanlageflachen 14, 16 ist ortsfest am Werk-
zeugmaschinengehause 56 angeordnet. Hierbei wird die
ortsfest am Werkzeugmaschinengehause 56 angeord-
nete Werkstlickanlageflache 14 von einem Grundplat-
tenelement der Werkstlickanlageeinheit 12 gebildet. Die
beweglich am Werkzeugmaschinengehause 56 gelager-
te Werkstlickanlageflachen 16 wird von einem weiteren
Grundplattenelement der Werkstiickanlageeinheit 12
gebildet. Eine Position der beweglich am Werkzeugma-
schinengehause 56 gelagerten Werkstlickanlageflache
16 ist mittels einer Eintauchtiefeneinstelleinheit 58 der
tragbaren Werkzeugmaschine 10 auf eine, einem Fach-
mann bereits bekannte Art und Weise relativ zum Werk-
zeugmaschinengehause 56 einstellbar. Die Eintauchtie-
feneinstelleinheit 58 ist somit auf eine, einem Fachmann
bereits bekannte Art und Weise dazu vorgesehen, eine
Eintauchtiefe, insbesondere eine Hobeltiefe, einer Ein-
satzwerkzeugeinheit 42 der tragbaren Werkzeugma-
schine 10 einzustellen. Zu einer Einstellung einer Ein-
tauchtiefe umfasst die Eintauchtiefeneinstelleinheit 58
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zumindest ein Eintauchtiefenbedienelement 68. Das Ein-
tauchtiefenbedienelement 68 ist drehbar am Werkzeug-
maschinengehause 56 gelagert. Das Eintauchtiefenbe-
dienelement 68 bildet auf eine, einem Fachmann bereits
bekannte Art und Weise zudem eine weitere Anlagefla-
che fir eine Hand eines Bedieners zu einer Fiihrung der
tragbaren Werkzeugmaschine 10.

[0026] Zudem umfasstdie tragbare Werkzeugmaschi-
ne 10 zumindest eine Bedieneinheit 80, die dazu vorge-
sehen ist, infolge einer Betatigung durch einen Bediener
einen Stromkreis zu 6ffnen und/oder zu schlieRen. Die
Bedieneinheit 80 weist zumindest ein Bedienelement 82
auf. Das Bedienelement 82 ist am Haupthandgriff 20 an-
geordnet. Hierbei ist das Bedienelement 82 beweglich
am Haupthandgriff 20 gelagert. Das Bedienelement 82
ist translatorsich beweglich am Haupthandgriff 20 gela-
gert. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Bedienele-
ment 82 schwenkbar am Haupthandgriff 20 gelagert ist.
Das Bedienelement 82 ist auf eine, einem Fachmann
bereits bekannte Artund Weise zu einer Betatigung eines
elektrischen Schalterelements 66 (Figur 3) der tragbaren
Werkzeugmaschine 10 vorgesehen.

[0027] Ferner weist die tragbare Werkzeugmaschine
10 eine maximale Langserstreckung 32 und eine maxi-
male Héhenerstreckung 34 auf, wobei ein Verhaltnis der
maximalen Langserstreckung 32 zur maximalen Hohe-
nerstreckung 34 kleiner ist als 2,5. Die maximale Langs-
erstreckung 32 verlauft zumindest im Wesentlichen, ins-
besondere vollstandig, parallel zu zumindest einer der
Werkstiickanlageflachen 14, 16 und zumindest im We-
sentlichen, insbesondere vollstandig, senkrecht zu einer
Rotationsachse 76 der Einsatzwerkzeugeinheit 42 der
tragbaren Werkzeugmaschine 10. Die maximale Hoéhe-
nerstreckung 34 verlauft zumindest im Wesentlichen,
insbesondere vollstandig, senkrecht zu zumindest einer
der Werkstlickanlageflachen 14, 16. Zudem umfasst die
tragbare Werkzeugmaschine 10 eine maximale Breite-
nerstreckung 78 (Figur 2), die zumindest im Wesentli-
chen, insbesondere vollstandig, parallel zu zumindest ei-
ner der Werkstlickanlageflachen 14, 16 und zumindest
im Wesentlichen, insbesondere vollstéandig, parallel zur
Rotationsachse 76 der Einsatzwerkzeugeinheit 42 ver-
lauft. Hierbei ist ein Verhaltnis der maximalen Langser-
streckung 32 zur maximalen Breitenerstreckung 78 klei-
ner als 2,5.

[0028] Zudem umfasst das Werkzeugmaschinenge-
hause 56 zumindest zwei Gehauseschalenelemente 60,
62, die miteinander verbunden sind (Figur 2). Hierbei sind
die Gehauseschalenelemente 60, 62 mittels Befesti-
gungselementen, insbesondere Schrauben, aneinander
fixiert. Somit weist das Werkzeugmaschinengehause 56
eine Halbschalenbauweise auf. Es ist jedoch auch denk-
bar, dass das Werkzeugmaschinengehause 56 eine an-
dere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Aus-
gestaltung aufweist, wie beispielsweise eine Topfbau-
weise oder eine Kombination aus einer Topfbauweise
und einer Schalenbauweise o. dgl. Das Werkzeugma-
schinengehause 56 ist aus einem Kunststoff hergestellt.
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Insbesondere sind alle Komponenten der tragbaren
Werkzeugmaschine 10 direkt in den Gehauseschalene-
lementen 60, 62 angeordnet. Somit werden alle Lager-
sitze oder Aufnahmen fiir die Komponenten der tragba-
ren Werkzeugmaschine 10 von den Gehauseschalene-
lementen 60, 62 gebildet. Es kann insbesondere, aus-
geschlossen von Lagerelementen, wie beispielsweise
Walzlager oder Gleitlager, vorteilhaft auf zusatzliche me-
tallische Elemente zu einer Lagerung und/oder zu einer
Aufnahme der einzelnen Komponenten verzichtet wer-
den.

[0029] Die Gehauseschalenelemente 60, 62 bilden in
einem aneinander fixierten Zustand den Haupthandgriff
20. Jedes der Gehauseschalenelemente 60, 62 bildet
vorzugsweise eine Halfte des Haupthandgriffs 20. Hier-
bei ist die Energiespeicheraufnahmeeinheit 48 zum
Grolteil im Haupthandgriff 20 angeordnet. Bevorzugt ist
die Energiespeicheraufnahmeeinheit 48 vollstandig im
Haupthandgriff 20 angeordnet. Die Energiespeicherauf-
nahmeeinheit 48 weist zumindest ein Energiespeicher-
fuhrungselement 50 auf, das eine zumindest im Wesent-
lichen, insbesondere vollstéandig, parallel zu den Werk-
stlickanlageflachen 14, 16 verlaufende Haupterstre-
ckung aufweist. Das Energiespeicherfihrungselement
50 ist hierbei an einer einer Griffflache 64 des Haupt-
handgriffs 20 abgewandten Seite eines der Gehause-
schalenelemente 60, 62 angeordnet, wobei die abge-
wandte Seite von einer Innenwand eines der Gehause-
schalenelemente 60, 62 gebildet wird. Das Energiespei-
cherfiihrungselement 50 ist rippenférmig ausgebildet. Es
ist jedoch auch denkbar, dass das Energiespeicherfiih-
rungselement 50 eine andere, einem Fachmann als sinn-
voll erscheinende Ausgestaltung aufweist, wie beispiels-
weise nutférmig o. dgl. Insgesamt weist die Energiespei-
cheraufnahmeeinheit 48 zumindest zwei Energiespei-
cherfiihrungselemente 50 (in Figur 1 ist lediglich eines
der Energiespeicherfiihrungselemente 50 gestrichelt
dargestellt) auf. Es ist jedoch auch denkbar, dass die
Energiespeicheraufnahmeeinheit 48 eine von zwei ab-
weichende Anzahl an Energiespeicherfiihrungselemen-
te 50 aufweist. Die Energiespeicherfihrungselemente 50
weisen eine zumindest im Wesentlichen analoge Aus-
gestaltung auf. Hierbei ist jeweils eines der Energiespei-
cherfiihrungselemente 50 an einer Innenwand eines der
Gehauseschalenelemente 60, 62 angeordnet. Somit
sind die Energiespeicherfiihrungselemente 50 in einem
aneinander fixierten Zustand der Gehauseschalenele-
mente 60, 62 an zwei sich zugewandten Innenseiten des
Werkzeugmaschinengehduses 56 angeordnet. Die En-
ergiespeicherfihrungselemente 50 verlaufen zumindest
im Wesentlichen, insbesondere vollstéandig, parallel zu-
einander. Die Energiespeicheraufnahmeeinheit 48 ist
hierbei an einer der Werkstlickanlageeinheit 12 abge-
wandten Seite des Werkzeugmaschinengehauses 56
angeordnet. Somit ist der Haupthandgriff 20 ebenfalls an
einer der Werkstiickanlageeinheit 12 abgewandten Seite
des Werkzeugmaschinengehauses 56 angeordnet.
[0030] Der Haupthandgriff 20 weist zumindest einen
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Maximalabstandspunkt 22 auf, der, betrachtet entlang
einer zumindest im Wesentlichen, insbesondere voll-
standig, senkrecht zu zumindest einer der Werkstlickan-
lageflachen 14, 16 verlaufenden Richtung 24, einen ma-
ximalen Abstand 26 zu zumindest einer der Werksttick-
anlageflachen 14, 16 auf, der kleinerist als 150 mm. Hier-
bei ist der Maximalabstandspunkt 22 an einer der Werk-
stlickanlageeinheit 12 abgewandten Seite der Griffflache
64 des Haupthandgriffs 20 angeordnet. Vorzugsweise
weist der Maximalabstandspunkt 22 insbesondere, be-
trachtet entlang der zumindest im Wesentlichen senk-
recht zu zumindest einer der Werkstlickanlageflachen
14, 16 verlaufenden Richtung 24, einen maximalen Ab-
stand 26 zu zumindest einer der Werkstiickanlagefla-
chen 14, 16 auf, der kleiner ist als 120 mm. Der Maxi-
malabstandspunkt 22 weist insbesondere in einem voll-
standig eingefahrenen Zustand der beweglich gelager-
ten Werkstiickanlageflache 16, in dem die beweglich ge-
lagerte Werkstiickanlageflache 16 an einem Anschlag
des Werkzeugmaschinengehduses 56 anliegt, einen
maximalen Abstand 26 relativ zu der beweglich gelager-
ten Werkstiickanlageflache 16 auf, der kleiner ist als 120
mm.

[0031] Des Weiteren weist die tragbare Werkzeugma-
schine 10 zumindest eine zumindest im Wesentlichen,
insbesondere vollstandig, parallel zu zumindest einer der
Werkstiickanlageflachen 14, 16 verlaufende Schwer-
punktachse 28 auf, die, betrachtet entlang der zumindest
im Wesentlichen senkrechtzu zumindest einer der Werk-
stlickanlageflachen 14, 16 verlaufenden Richtung 24, ei-
nen maximalen Abstand 30 zum Maximalabstandspunkt
22 aufweist, der kleiner ist als 90 mm. Die Schwerpunk-
tachse 28 weist hierbei einen maximalen Abstand 30 zu
zumindest einer der Werkstiickanlageflachen 14, 16 auf,
der kleiner ist als 60 mm, insbesondere kleiner ist als 50
mm. Zudem verlauft die Schwerpunktachse 28 zumin-
destim Wesentlichen, insbesondere vollstandig, parallel
zu zumindest einer der Werkstlickanlageflachen 14, 16.
[0032] Des Weiteren weist die tragbare Werkzeugma-
schine 10 zumindest eine Antriebseinheit 36 auf, die, be-
trachtet entlang der zumindest im Wesentlichen senk-
recht zu zumindest einer der Werkstlickanlageflachen
14, 16 verlaufenden Richtung 24, zumindest zu einem
Grolteil oberhalb der Schwerpunktachse 28 angeordnet
ist (Figur 3). Hierbei sind zumindest 60 % eines Gesamt-
volumens der Antriebseinheit 36 oberhalb der Schwer-
punktachse 28 angeordnet. Die Antriebseinheit 36 ist in
einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der tragba-
ren Werkzeugmaschine 10 vollstdndig oberhalb der
Schwerpunktachse 28 angeordnet. Die Antriebseinheit
36 istals EC-Motoreinheitausgebildet. Esistjedochauch
denkbar, dass die Antriebseinheit 36 eine andere, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltung auf-
weist, insbesondere bei einer alternativen Ausgestaltung
der tragbaren Werkzeugmaschine 10 als kabelgebun-
dengetriebene tragbare Werkzeugmaschine. Die An-
triebseinheit 36 weist zumindest eine Antriebsachse 38
auf, die, betrachtet entlang der zumindest im Wesentli-
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chen senkrecht zu zumindest einer der Werkstiickanla-
geflachen 14, 16 verlaufenden Richtung 24, einen mini-
malen Abstand 40 zu zumindest einer der Werkstiickan-
lageflachen 14, 16 aufweist, der groRer ist als 45 mm
(Figur 3). Die Antriebsachse 38 verlauft hierbei zumin-
destim Wesentlichen, insbesondere vollstéandig, parallel
zu zumindest einer der Werkstlickanlageflachen 14, 16.
Ferner schneidet die Antriebsachse 38 eine Haupterstre-
ckungsachse 44 des Haupthandgriffs 20. Die Haupter-
streckungsachse 44 des Haupthandgriffs 20 verlauft zu-
mindest im Wesentlichen, insbesondere vollstéandig, pa-
rallel zu zumindest einer der Werkstlickanlageflachen
14, 16. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Antriebs-
achse 38 mit einem parallelen Versatz, der kleiner ist als
10 mm oder windschief zur Haupterstreckungsachse 44
des Haupthandgriffs 20 verlauft.

[0033] Die Antriebseinheit 36 ist zu einem Antrieb der
Einsatzwerkzeugeinheit 42 der tragbaren Werkzeugma-
schine 10 vorgesehen. Hierbei weist die tragbare Werk-
zeugmaschine 10 zumindest eine Abtriebseinheit 70 auf,
mittels derer die Antriebseinheit 36 wirkungsmagig mit
der Einsatzwerkzeugeinheit 42 auf eine, einem Fach-
mann bereits bekannte Art und Weise verbunden ist. Die
Abtriebseinheit 70 umfasst zu einer Ubertagung von An-
triebskraften und/oder Antriebsdrehmomenten von der
Antriebseinheit 36 auf die Einsatzwerkzeugeinheit 42 zu-
mindest ein Antriebskraftiibertragungselement (hier
nicht ndher dargestellt). Das Antriebskraftiibertragungs-
element ist als Antriebsriemen, insbesondere als Zahn-
riemen, ausgebildet. Es ist jedoch auch denkbar, dass
das Antriebskraftibertragungselement eine andere, ei-
nem Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltung
aufweist, wie beispielsweise eine Ausgestaltung als
Zahnrad o. dgl. Die Einsatzwerkzeugeinheit 42 ist als
Hobelmessereinheit ausgebildet. Hierbei weist die Ein-
satzwerkzeugeinheit 42 zumindest ein Schneidelement
72 zu einem Abtrag von Werkstlickpartikeln eines zu be-
arbeitenden Werkstlicks (hier nicht naher dargestellt)
auf. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Einsatzwerk-
zeugeinheit42 mehrals ein Schneidelement 72 aufweist.
Das Schneidelement 72 ist als Hobelmesser ausgebil-
det. Zudem ist das Schneidelement 72 auf eine, einem
Fachmann bekannte Art und Weise an einem Rotations-
element 74 der Einsatzwerkzeugeinheit 42 angeordnet.
Das Rotationselement 74 ist als Hobelwelle ausgebildet.
Somitist das Rotationselement 74 drehbarim Werkzeug-
maschinengehduse 56, insbesondere in den zwei Ge-
hauseschalenelementen 60, 62, gelagert. Eine Rotati-
onsachse 76 der Einsatzwerkzeugeinheit 42, insbeson-
dere des Rotationselements 74, verlauft zumindest im
Wesentlichen, insbesondere vollstandig, parallel zu zu-
mindest einer der Werkstlickanlageflachen 14, 16. Zu-
dem verlauft die Rotationsachse 76 der Einsatzwerkzeu-
geinheit 42 zumindest im Wesentlichen, insbesondere
vollstandig, parallel zur Antriebsachse 38 der Antriebs-
einheit 36.

[0034] Des Weiteren weist die tragbare Werkzeugma-
schine 10 zumindest die Einsatzwerkzeugeinheit 42 auf,
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wobei die Antriebseinheit 36, betrachtet entlang der zu-
mindest im Wesentlichen senkrecht zu zumindest einer
der Werkstilickanlageflachen 14, 16 verlaufenden Rich-
tung 24, zu einem Grofiteil oberhalb der Einsatzwerk-
zeugeinheit 42 angeordnet ist. Hierbei ist die Antriebs-
einheit 36 vollstandig oberhalb der Einsatzwerkzeugein-
heit 42 angeordnet. Die Einsatzwerkzeugeinheit 42 und
die Antriebseinheit 36 weisen hierbei, betrachtet entlang
der zumindest im Wesentlichen senkrecht zu zumindest
einer der Werkstiickanlageflachen 14, 16 verlaufenden
Richtung 24, einen minimalen Abstand zueinander auf,
der gréRer ist als 1 mm, insbesondere gréRer ist als 10
mm.

[0035] Ferner umfasst die tragbare Werkzeugmaschi-
ne 10 zumindest eine Werkstiickabtragabfiihrungsein-
heit 46, die, betrachtet entlang der zumindestim Wesent-
lichen, insbesondere vollstandig, parallel zu zumindest
einer der Werkstiickanlageflachen 14, 16 verlaufenden
Richtung 92, vor der Einsatzwerkzeugeinheit 42 ange-
ordnet ist. Die Werkstlickabtragabfiihrungseinheit 46 ist,
betrachtet entlang einer entgegengesetzt zu einer Bear-
beitungsrichtung der tragbaren Werkzeugmaschine 10
verlaufenden Richtung, entlang der die tragbare Werk-
zeugmaschine 10 zu einer Bearbeitung eines Werk-
stlicks von einem Bediener bewegbar ist, vor der Ein-
satzwerkzeugeinheit 42 angeordnet. Hierbei ist die
Werkstiickabtragabfiihrungseinheit 46 dazu vorgese-
hen, mittels der Einsatzwerkzeugeinheit 42 abgetragene
Werkstiickpartikel nach einem Abtrag aus einem Ein-
satzwerkzeugrotationsbereich des Werkzeugmaschi-
nengehauses 56 und dem Werkzeugmaschinengehau-
se 56 selbsthinaus zuférdern. Werkstlickpartikel werden
mittels einer Rotationsenergie der Einsatzwerkzeugein-
heit 42 durch die Werkstlickabtragabflihrungseinheit 46
beférdert.

[0036] Die Werkstlickabtragabfiihrungseinheit 46 um-
fasst zu einer Ausgabe von Werkstiickpartikeln aus dem
Werkzeugmaschinengehduse 56 zumindest einen Ab-
fuhrungskanal 84, der eine der Werkstiickanlageeinheit
12 abgewandte Seite des Werkzeugmaschinengehau-
ses 56 mit dem Einsatzwerkzeugrotationsbereich verbin-
det. Hierbei ist der Abfiihrungskanal 84 dazu vorgese-
hen, Werkstlickpartikel, die mittels der Einsatzwerkzeu-
geinheit 42 von einem Werkstlick abgetragen werden,
derart umzulenken, dass die Werkstlickpartikel aus dem
Werkzeugmaschinengehduse 56 beférderbar sind. Der
Abfihrungskanal 84 erstreckt sich hierbei ausgehend
vom Einsatzwerkzeugrotationsbereich zumindest im
Wesentlichen quer zu zumindest einer der Werkstiick-
anlageflachen 14, 16. Die Werkstlickabtragabflihrungs-
einheit 46 kann auch mehr als einen Abflihrungskanal
84 zu einer Forderung von abgetragenen Werkstlckp-
artikeln aus dem Werkzeugmaschinengehduse 56 um-
fassen. Zudem kann die Werkstlickabtragabfiihrungs-
einheit 46 eine Klappeneinheit umfassen, mittels derer
ein Bediener abgetragene Werksttickpartikel in die ver-
schiedenen Abfiihrungskanéle 84 der Werkstlickabtrag-
abflihrungseinheit 46 umlenken kann. Somit ist mittels
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der Klappeneinheit beispielsweise einstellbar, auf wel-
cher Seite des Werkzeugmaschinengehduses 56 abge-
tragene Werkstlckpartikel mittels der Werkstiickabtrag-
abflihrungseinheit 46 aus dem Werkzeugmaschinenge-
hause 56 herausbeférderbar sind. Die Werkstlickabtra-
gabfiihrungseinheit 46 weist ferner zumindest ein Ab-
sauganschlusselement 86 auf, das mit einer externen
Absaugeinheit (hier nicht naher dargestellt) verbindbar
ist. Das Absauganschlusselement 86 ist direkt mit dem
Abfluhrungskanal 84 verbunden. Hierbei kann das Ab-
sauganschlusselement 86 einteilig mit dem Werkzeug-
maschinengehduse 56 ausgebildet sein oder separat
zum Werkzeugmaschinengehause 56 ausgebildet sein,
wobei das Absauganschlusselement 86 I6sbar mit dem
Abflihrungskanal 84 verbindbar ist. Das Absaugan-
schlusselement 86 erstreckt sich, insbesondere in einem
mit dem Abflihrungskanal 84 verbundenen Zustand, zu-
mindest im Wesentlichen quer zu zumindest einer der
Werkstlickanlageflachen 14, 16. Zudem ist es denkbar,
dass das Absauganschlusselement 86 beweglich am
Werkzeugmaschinengehduse 56 gelagert ist. Weiter ist
es denkbar, dass ein Kihlluftstrom einer Kiihleinheit der
Antriebseinheit 36 zu einer Unterstitzung einer Abflh-
rung von abgetragenen Werkstiickpartikeln durch den
Abflhrungskanal 84 nutzbar ist.

[0037] Des Weiteren weist die tragbare Werkzeugma-
schine 10 zumindest eine Steuer- und/oder Regeleinheit
88 auf. Die Steuer- und/oder Regeleinheit 88 weist hier-
bei zumindest eine Hauptplatine 90 auf, die wirkungsma-
Rig mit dem Schalterelement 66, das mittels des Bedie-
nelements 82 betatigbar ist, und mit der Antriebseinheit
36 verbunden ist. Somit bildet die Die Steuer- und/oder
Regeleinheit 88 vorzugsweise eine Leistungselektronik
der tragbaren Werkzeugmaschine 10. Die Hauptplatine
90 weist eine Haupterstreckungsachse auf, die zumin-
destim Wesentlichen, insbesondere vollstéandig, parallel
zu zumindest einer der Werkstlickanlageflachen 14, 16
ausgebildetist. Die Hauptplatine 90 ist hierbei, betrachtet
entlang der zumindest im Wesentlichen senkrecht zu zu-
mindest einer der Werkstiickanlageflachen 14, 16 ver-
laufenden Richtung 24, zwischen der Schwerpunktachse
28 und der Werkstlickanlageeinheit 12 im Werkzeugma-
schinengehause 56 angeordnet.

[0038] Zu einer Kiihlung der Steuer- und/oder Regel-
einheit 88 verlauft zumindest ein Kuhlluftkanal der Kih-
leinheit der Antriebseinheit 36 ausgehend von der An-
triebseinheit 36 durch das Werkzeugmaschinengehause
56 bis zu der Steuer- und/oder Regeleinheit 88. Hierbei
ist die Steuer- und/oder Regeleinheit 88 an einem der
Eintauchtiefeneinstelleinheit 58 abgewandten Seite des
Werkzeugmaschinengehauses 56 im Werkzeugmaschi-
nengehause 56 angeordnet. Lufteinlassoéffnungen der
Kuhleinheit sind hierbei an einer der Werkstlickanlage-
einheit 12 abgewandten Seite des Werkzeugmaschinen-
gehauses 56 angeordnet, insbesondere in einem Uber-
gangsbereich von dem Haupthandgriff 20 zu einem Teil-
bereich des Werkzeugmaschinengehauses 56, in dem
die Antriebseinheit 36 gelagert ist. Ferner sind Luftaus-
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lassoffnungen der Kihleinheit an dem der Eintauchtie-
feneinstelleinheit 58 abgewandten Seite des Werkzeug-
maschinengehauses 56 angeordnet. Der Kihlluftkanal
verlauft vorzugsweise durch den Haupthandgriff 20 bis
zu den Luftauslassoffnungen der Kiihleinheit. Der Kihl-
luftkanal erstreckt sich ausgehend von den Lufteinlass-
offnungen an der Antriebseinheit 36 vorbei, insbesonde-
re um diese herum, durch den Haupthandgriff 20 hin-
durch und an der Steuer- und/oder Regeleinheit 88 vor-
bei, insbesondere um diese herum, bis zu den Luftaus-
lassoffnungen. Kihlluft ist somit mittels der Kihleinheit,
die insbesondere als Liftereinheit ausgebildet ist, durch
die Lufteinlasséffnungen ansaugbar und durch den Kiihl-
luftkanal zu den Luftauslasséffnungen fiilhrbar, an denen
die durch die Abwarme der Antriebseinheit 36 und der
Steuer- und/oder Regeleinheit 88 erwarmte Kihlluft wie-
der aus dem Werkzeugmaschinengehause 56 austritt.
Die Steuer- und/oder Regeleinheit 88 ist somit mittels
der Kiihleinheit der Antriebseinheit 36 aktiv kiihlbar.

Patentanspriiche

1. Tragbare Werkzeugmaschine, insbesondere Hand-
hobelmaschine, mit zumindest einer Werkstlickan-
lageeinheit (12), die zumindest eine Werkstiickan-
lageflache (14, 16) aufweist, und mitzumindest einer
Handgriffeinheit (18), die zumindest einen Haupt-
handgriff (20) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Haupthandgriff (20) zumindest einen Ma-
ximalabstandspunkt (22) aufweist, der, betrachtet
entlang einer zumindest im Wesentlichen senkrecht
zu der zumindest einen Werkstlickanlageflache (14,
16) verlaufenden Richtung (24), einen maximalen
Abstand (26) zu der zumindest einen Werkstlickan-
lageflache (14, 16) aufweist, der kleiner ist als 150
mm.

2. Tragbare Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Maximalabstand-
spunkt (22), betrachtet entlang der zumindest im
Wesentlichen senkrecht zu der zumindest einen
Werkstlickanlageflache (14, 16) verlaufenden Rich-
tung (24), einen maximalen Abstand (26) zu der zu-
mindest einen Werkstiickanlageflache (14, 16) auf-
weist, der kleiner ist als 120 mm.

3. Tragbare Werkzeugmaschine nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
zumindest eine zumindest im Wesentlichen parallel
zu der zumindest einen Werkstlickanlageflache (14,
16) verlaufende Schwerpunktachse (28), die, be-
trachtet entlang der zumindest im Wesentlichen
senkrecht zu der zumindest einen Werkstlckanla-
geflache (14, 16) verlaufenden Richtung (24), einen
maximalen Abstand (30) zum Maximalabstands-
punkt (22) aufweist, der kleiner ist als 90 mm.
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Tragbare Werkzeugmaschine nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
zumindest eine Schwerpunktachse (28) und zumin-
dest eine Antriebseinheit (36), die, betrachtet ent-
lang der zumindest im Wesentlichen senkrecht zu
der zumindest einen Werkstlickanlageflache (14,
16) verlaufenden Richtung (24), zumindest zu einem
Grolteil oberhalb der Schwerpunktachse (28) ange-
ordnet ist.

Tragbare Werkzeugmaschine nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
zumindest eine Antriebseinheit (36), die zumindest
eine Antriebsachse (38) aufweist, die, betrachtet
entlang der zumindest im Wesentlichen senkrecht
zu der zumindest einen Werkstlickanlageflache (14,
16) verlaufenden Richtung (24), einen minimalen
Abstand (40) zu der zumindest einen Werkstiickan-
lageflache (14, 16) aufweist, der groRer ist als 45
mm.

Tragbare Werkzeugmaschine nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
zumindest eine Einsatzwerkzeugeinheit (42) und zu-
mindest eine Antriebseinheit (36) zu einem Antrieb
der Einsatzwerkzeugeinheit (42), wobei die An-
triebseinheit (36), betrachtet entlang der zumindest
im Wesentlichen senkrecht zu der zumindest einen
Werkstiickanlageflache (14, 16) verlaufenden Rich-
tung (24), zu einem Grofteil oberhalb der Einsatz-
werkzeugeinheit (42) angeordnet ist.

Tragbare Werkzeugmaschine nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
zumindest eine Antriebseinheit (36), die zumindest
eine Antriebsachse (38) aufweist, die eine Haupter-
streckungsachse (44) des Haupthandgriffs (20)
schneidet.

Tragbare Werkzeugmaschine nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
zumindest eine Antriebseinheit (36), die als EC-Mo-
toreinheit ausgebildet ist.

Tragbare Werkzeugmaschine nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
zumindest eine Steuer- und/oder Regeleinheit (88),
die, betrachtet entlang der zumindest im Wesentli-
chen senkrecht zu zumindest der Werkstlickanlage-
flache (14, 16) verlaufenden Richtung (24), zwi-
schen einer Schwerpunktachse (28) und der Werk-
stlickanlageeinheit (12) angeordnet ist.

Tragbare Werkzeugmaschine nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
zumindest eine Einsatzwerkzeugeinheit (42) und zu-
mindest eine Werkstiickabtragabflihrungseinheit
(46), die, betrachtet entlang einer zumindest im We-
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sentlichen parallel zu der zumindest einen Werk-
stiickanlageflache (14, 16) verlaufenden Richtung
(92), vor der Einsatzwerkzeugeinheit (42) angeord-
net ist.

Tragbare Werkzeugmaschine nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch
zumindest eine Energiespeicheraufnahmeeinheit
(48), die zum GroRteil im Haupthandgriff (20) ange-
ordnet ist.

Tragbare Werkzeugmaschine nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Energiespei-
cheraufnahmeeinheit (48) zumindest ein Energie-
speicherfiihrungselement (50) aufweist, das eine zu-
mindest im Wesentlichen parallel zu der zumindest
einen Werkstlickanlageflache (14, 16) verlaufende
Haupterstreckung aufweist.

Werkzeugmaschinensystem (52) mit zumindest ei-
ner tragbaren Werkzeugmaschine nach einem der
vorhergehenden Anspriiche und mitzumindest einer
Energiespeichereinheit (54), die in einem an der
tragbaren Werkzeugmaschine angeordneten Zu-
stand, betrachtet entlang der zumindest im Wesent-
lichen senkrecht zu der zumindest einen Werkstick-
anlageflache (14, 16) verlaufenden Richtung (24),
zumindest im Wesentlichen vollstandig oberhalb ei-
ner Schwerpunktachse (28) der tragbaren Werk-
zeugmaschine angeordnet ist.

Werkzeugmaschinensystem nach Anspruch 13, ge-
kennzeichnet durch eine maximale Gesamtmas-
se, die kleiner ist als 1,5 kg.

Werkzeugmaschinensystem nach Anspruch 13
oder 14, gekennzeichnet durch eine maximale
Langserstreckung, die kleiner ist als 230 mm.



EP 3 578 326 A1

a5 N,m
, L1
™ 7l |
| |
o “
'} m m
| |
| |
o | m
m ..................... M- /A
_ AN
/m 4
yE'9z~ _
|
8\\ L
% T e N
Py
r m— ye

12



EP 3 578 326 A1

13



EP 3 578 326 A1

¢ ‘i " MF o Y

| VA4 A

88~ 7 1/

I\

L L L L Ll bl il ldld
[ NN | @

08

/er

99

oL

\ 0z 09 9¢

8l o

v 9, \\Nv 76
-

f/ ||.|I|—I

9.

|

|

|

-
14

o



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 3 578 326 A1

9

Européisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

N

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE

Nummer der Anmeldung

EP 19 18 2476

Kategorid Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, Betrifft KLASSIFIKATION DER
der maBgeblichen Teile Anspruch ANMELDUNG (IPC)
X DE 36 06 830 Al (BACHMANN RAINER) 1-3, INV.
10. September 1987 (1987-09-10) 7-10,14,] B27C1/10
15
A * Zusammenfassung * 4-6,
* Anspriiche * 11-13
* Abbildungen *
X DE 19 94 146 U (STOEHR ALFRED [DE]) 1-3,8,
19. September 1968 (1968-09-19) 10,14,15
A * Seite 1, Zeile 14 - Zeile 19 * 4-7,9,
* Seite 1, Zeile 37 - Seite 2, Zeile 27 * [11-13
* Abbildungen *
X US 1 706 157 A (HANNAH WALTER H) 1-3,8,
19. Marz 1929 (1929-03-19) 10,14,15
A * Anspriiche * 4-7.9,
* Abbildungen * 11-13
X GB 2 449 551 A (GMCA PTY LTD [AU]) 1-6,8,
26. November 2008 (2008-11-26) 10,14,15
A * Zusammenfassung * 7,9, RECHERCHIERTE
* Abb_l -ldungen * 11_13 SACHGEBIETE (IPC)
* Seite 8, Zeile 9 - Zeile 26 * B27C
* Seite 9, Zeile 22 - Zeile 28 *
X DE 10 2006 048315 Al (BOSCH GMBH ROBERT 1-9,
[DE]) 17. April 2008 (2008-04-17) 11-15
A * Zusammenfassung * 10
* Absatz [0015] *
* Anspruch 1 *
* Abbildungen 1,3 *
X EP 2 422 934 Al (MAKITA CORP [JP]) 1-3,5,
29. Februar 2012 (2012-02-29) 7-9,11,
13-15
A * Zusammenfassung * 4,6,10,
* Absatz [0055] * 12
* Abbildung 1 *
Der vorliegende Recherchenbericht wurde fir alle Patentanspriiche erstellt
Recherchenort AbschluBdatum der Recherche Prafer
Den Haag 4. November 2019 Hamel, Pascal

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet

Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer
anderen Veréffentlichung derselben Kategorie

A : technologischer Hintergrund

O : nichtschriftliche Offenbarung

P : Zwischenliteratur Dokument

T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsatze
E : alteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
nach dem Anmeldedatum veréffentlicht worden ist
D : in der Anmeldung angefiihrtes Dokument
L : aus anderen Griinden angefiihrtes Dokument

& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, Gibereinstimmendes

15



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EPO FORM P0461

EP 3 578 326 A1

ANHANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT

UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. EP 19 18 2476

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europaischen Recherchenbericht angefuhrten
Patentdokumente angegeben.

Die Angaben Uber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewahr.

04-11-2019
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeflihrtes Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Verdffentlichung
DE 3606830 Al 10-09-1987  KEINE
DE 1994146 U 19-09-1968  KEINE
US 1706157 A 19-03-1929  KEINE
GB 2449551 A 26-11-2008 AU 2008202289 Al 11-12-2008
GB 2449551 A 26-11-2008
US 2008314477 Al 25-12-2008
DE 102006048315 Al 17-04-2008 CN 101522352 A 02-09-2009
DE 102006048315 Al 17-04-2008
EP 2077924 A2 15-07-2009
US 2010146797 Al 17-06-2010
US 2012017448 Al 26-01-2012
WO 2008043709 A2 17-04-2008
EP 2422934 Al 29-02-2012 CN 102430804 A 02-05-2012
EP 2422934 Al 29-02-2012
RU 2011135431 A 27-02-2013
US 2012048585 Al 01-03-2012
US 2013213679 Al 22-08-2013

16

Far nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europaischen Patentamts, Nr.12/82




EP 3 578 326 A1
IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFUHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde ausschlie3lich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europdischen Patentdokumentes. Sie wurde mit gréter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA libernimmt jedoch keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgefiihrte Patentdokumente

» DE 19853374 B4 [0001]

17



	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

